
Beschl.-Nr; 1
STADT LANDSHUT

Auszug
aus der Sitzungs-Niederschrift

des Bausenats vom 06.05.2022

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.

Referent: Ltd. Baudirektor Johannes Doll

Betreff: Fortschreibung des Fiächennutzungs- und Landschaftsplanes der Stadt
Landshut mit Deckblatt Nr. 80 Im Bereich "Zwischen Ellermühle und
Flugplatzstraße"
I. Fortschreibungsbeschluss
II. Grundsatzbeschluss

III. Form der Beteiligung der Öffentlichkeit

Änderungsantrag von StR R. Schnur:
Die FNP-Fortschreibung wird auf den Bereich des Sondergebiets der Brauerei und Gastro
nomie beschränkt.

Abstimmungsergebnis: JA 5 Nein 6 (abgelehnt)

Dem Plenum wird empfohlen zu beschließen:

I. Fortschreibungsbeschluss

Der Flächennutzungsplan und Landschaftsplan der Stadt Landshut, wirksam seit
03.07.2006, werden mit Deckblatt Nr. 80 im Bereich „Zwischen Ellermühle und Flugplatz
straße" im Parallelverfahren mit dem Bebauungsplan Nr. 10-7 „Zwischen Ellermühle und
Flugplatzstaße" fortgeschrieben.

Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekanntzumachen.

Abstimmungsergebnis: JA 8 Nein 3

II. Grundsatzbeschluss

Dem Deckblatt Nr. 80 „Zwischen Ellermühle und Flugplatzstraße" zur Änderung des Flächen
nutzungsplanes und des Landschaftsplanes wird im Grundsatz zugestimmt. Der Plan vom
06.05.2022 und die Begründung sind Bestandteil dieses Beschlusses.

Abstimmungsergebnis: JA 8 Nein 3



III. Form der Bürgerbeteiligung

Die Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 wird in der Form durchgeführt, dass die Unter
richtung und Erörterung für interessierte Bürger innerhalb eines Monats im Amt für Stadt
entwicklung und Stadtplanung stattfindet. Ort und Dauer sind ortsüblich bekannt zu machen.

Abstimmungsergebnis: JA 8 Nein 3

Landshut, den 06.05.2022

STADT LANDSHUT

Alexander Putz

Oberbürgermeister 1/
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